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Wadischer Landtag .

1«. öffentliche Sitzung der Ersten Kammer
am Dienstag , den 29 . Mai 1900 .

(Ausführlicher Bericht . — Fortsetzung und Schluß .)

Kommerzienrats , Scipio berichtet namens der Budget -

koinmission über den zweiten Nachtrag zum Spe¬

zialbudget der Verkehrsanstalten für 1900/1901

(Karlsruher Personenbahnhof ) : Der Nachtrag fordert

1 Million als erste Rate für die Verlegung des Karls¬
ruher Personenbahnhofs , Der Karlsruher Bahnhof zer¬

fällt in drei getrennte Bahnhöfe , den Rangir - , Güter¬

und Personenbahnhof .
Während die beiden elfteren den Ansprüchen genügten ,

werden über den Personenbahnhof schon seit längerer Zeit

Klagen aus der Bewölkerung laut ; hauptsächlich Anlaß

zu diesen Klagen geben die Bahnübergänge an der Ett -

linger - und Rüppurrerstraße . Man sei jedoch über die

berechtigten Forderungen hinausgegangen , als man bereits

in früheren Jahren die Errichtung eines neuen Bahnhofs
oder die Höherlegung des alten verlangt habe und mit

Recht habe die Regierung solchen Forderungen widerstan¬
den , indem sie davon ausging , daß die zu ihrer Erfüllung
aufzuwendenden Mittel sich unverhältnißmäßig hoch be¬

rechneten , ohne für den Bahnbetrieb entsprechende Vor¬

theile zu gewähren . Heute liegen die wirthschastlichen
Verhältnisse anders , die Periode der ständigen wirth -

schaftlichen Entwicklung enthalte soviel bleibende Elemente ,
daß unbedenklich mit Rücksicht auf dieselbe große Auf¬
wendungen gemacht werden könnten . Die Verhältnisse
des Personenbahnhofs bedürften dringend einer Aenderung ;
es sei ja wohl möglich , daß ein Neubau des jetzigen
Personenbahnhofs auch für die nächste Zeit einigermaßen
Abhilfe der Mißstände schaffen könnte , allein um allen

Anforderungen zu genügen , müßte für einen späteren
Zeitraum eine weitere Ausdehnung erfolgen , die ungeheure
Mittel erfordern würde .

Es sei nun die Frage ob für die Errichtung des neuen

Personenbahnhofs ein im Interesse der Eisenbahnverwaltung
und in dem der Bevölkerung als günstig zu erachtender Platz
gefunden sei . Der Platz südlich vom Lauterberg habe große
Vorzüge ; insbesondere würde die Kurve , die eine Haupt¬
linie jetzt mache , wegfallen . Hierdurch würde die Linie

nicht nur gekürzt , sondern auch die Sicherheit für den

Verkehr und Betrieb vergrößert . Den Interessen des

Publikums werde durch das Regierungsprojekt zweifellos
gedient . Redner hält es für zweifellos , daß wenn das

von der Stadt bevorzugte Projekt der Hochlegung der

jetzigen Anlage ausgeführt würde , dieselbe die in diesem
Fall berechnete Mehrausgabe tragen müßte . Es sei nicht

zu verkennen , daß in einer Reihe von Städten mit der

Hochlegung einer Bahnanlage die gewünschten Zwecke er¬

reicht worden seien , allerdings mit nicht unbedeutenden

Kosten . Der Standpunkt der Regierung , daß es nicht

gerechtfertigt sei , die Stadt Karlsruhe zu einem Beitrag
an dem Aufwand ihres Projektes heranzuziehen , theile die

Kommission . Es sei allerdings zu hoffen , daß bei den

bevorstehenden Verhandlungen das im Besitz der Stadt

befindliche Gelände , soweit es für die Eifenbahnanlage
erforderlich sei , zu billigen Bedingungen abgegeben werde .

Trotz der Höhe des Kostenaufwandes für das neue Projekt
das sich ausschließlich des Erlöses aus dem Gelände des
alten Personenbahnhofes mit drei Million 700 000 M .
auf 183/t Millionen berechne , sei die Kommission für die

Bewilligung der geforderten ersten Rate von einer Million .
Die Bewilligung werde für die Entwicklung unseres ba¬

dischen Eisenbahnwesens von Bedeutung sein .

Redner kommt zum Schluffe noch auf den Mannheimer

Bahnhof zu sprechen und erwähnt , daß die Ausfahrt zur
Rheinbrücke es dringend wünschenswerth erscheinen lasse ,
daß der elftere mit derselben aus gleiche Höhe gelegt werde .

Hierauf wurde der Antrag der Kommission :

Hohe Erste Kammer wolle in Uebereinstimmung
mit dem Beschlüsse der Hohen Zweiten Kammer

den zweiten Nachtrag zum Budget der Eisenbahn¬

bauverwaltung für die Jahre 1900/1901 (Verlegung
oes Personenbahnhofs Karlsruhe ) erste Rate mit

einer Million Mark unverändert genehmigen

ohne Debatte einstimmig angenommen .

Hieraus erstattete Frhr . v . Göler namens der Budget¬
kommission Bericht über dasBudgetderEisenbahn -

schuldentilgungskasse 1900 auf 1901 .

Dem Antrag der Kommission auf Annahme sämmtlicher
Positionen desselben in Uebereinstimmung mit oen Be¬

schlüssen der Zweiten Kammer wurde einstimmig statt -

gegeben.
Hieran schloß sich die Berichterstattung des Frhr . v .

Göler über den Gesetzentwurf „ Die Feststellung
des Staatshaushaltsetais für die Jahre
1900/1901 :

Der vorliegende Gesetzentwurf , in welchem die rech¬
nerischen Ergebnisse sämmtlicher zwischen der Großher -

zvglichen Regierung und dem Landtag vereinbarten

Beschlüsse in Betreff der Einnahmen und Ausgaben aller

Zweige unseres Staatshaushalts zusammengestellt sind ,

weist die höchsten Zahlen auf , welche je in einem badischen

Hauptfinanzgesetz enthalten waren und zeigt , in welchem

reichen Maße den vorhandenen staatlichen Bedürfnissen in

der neuen Budgetperiode entsprochen werden soll . Freilich
läßt das Schlußergebniß in Ärtikel 4 die Finanzlage als
eine sehr wenig günstige erscheinen , indem dasselbe in
einem Fehlbeträge von über 14 Millionen ausläust , zu
dessen Begleichung Zuschüsse aus der Amortisationskasse
vorgesehen werden . Wir wissen aber , daß dieses Ergeb -

niß rein rechnerischer Natur ist , indem unser Staats¬

haushaltsetat keineswegs dem entspricht , was man sonst
in der Geschäftswelt unter einem Voranschlag versteht .
Ist derselbe doch zum Theil auf Zahlen aufgebaut , welche
aus einer in der vorigen Budgetperiode vorgenommenen
vorsichtigen Schätzung beruhen und nicht den Ergebnissen
des letzten Jahres der abgelaufenen Budgetperiode ent¬

sprechen , und wird doch das neue Budget jeweils mit
einer so großen Vorsicht aufgestellt , daß die Einnahmen ,
namentlich diejenigen aus der Steuerverwaltung , die Budget¬
sätze stets namhaft übersteigen .

So zeigt der Artikel 1 des vorliegenden , richtig ge¬
stellten Gesetzentwurfs für den ordentlichen Etat , welcher
in der ursprünglichen Vorlage mit einem Einnahme¬
überschuß von über zwei Millionen abschloß , nunmehr
einen Ausgabeüberschuß von 543 087 M . , welcher in

Verbindung mit dem außerordentlichen Aufwand von
13 458 720 M . für den eigentlichen Staatshaushalt der
neuen Budgetperiode einen Fehlbetrag von 14 001 798 M .
ergibt . Es sei aber nur daran erinnert , daß die Steuer¬
einnahmen für die Jahre 1900 und 1901 im Budget
nur mit je 35,6 Millionen Mark vorgesehen sind , während
sie im Jahre 1899 schon 40,6 Millionen betrugen . Da

sie aber nach den Erfahrungen der letzten Budgetperioden
von Jahr zu Jahr wachsen , darf angenommen werden ,
daß — wenn nur der Frieden erhalten bleibt und keine

Handels - oder Jndustriekrise eintritt , — der ordentliche
Etat am Schluß der neuen Budgetperiode einen Ein¬

nahmeüberschuß aufweisen wird , durch welchen der außer¬
ordentliche Aufwand gedeckt werden kann .

Artikel 2 nimmt einen Restrredit des außerordent¬
lichen Etats von über 9,6 Millionen an und einen Mehr¬
betrag der Ausgaben im ordentlichen Etat des Jahres 1899
von 351006 M . Thatsächlich waren aber am Schluß
des Jahres 1899 die Restkredite weit mehr zusammen¬
geschmolzen und schloß der ordentliche Etat nicht mit
einem Ausgabeüberschuß , sondern mit einem Mehr
der Einnahmen im Betrage von über 8 Millionen ab .

Artikel 3 zeigt , daß der umlaufende Betriebsfond
nach Abzug seines eisernen Bestands für die neue Periode
mit 9,5 Millionen nicht ausreichen wird , den aus Ar¬
tikel 2 sich ergebenden Fehlbetrag zu decken , so daß sich
auch hier ein Fehlbetrag , und zwar von 21385 M .
ergibt . Wir wissen aber , daß der umlaufende Betriebs -

sond am Schluffe des Jahres 1899 nicht 19468 300 M . ,
wie hier für den Schluß des Jahres 1898 angenommen
wird , sondern 21671000 M . , mithin über 2,2 Millionen
mehr betrug , und aus Artikel 2 sich kaum ein aus dem
Betriebsfono zu deckender Fehlbetrag ergeben wird , so
daß in Wirklichkeit , wie oben ausgeführt wurde , in Ar¬
tikel 4 nicht ein Fehlbetrag des eigentlichen Staatshaus¬
halts von über 14 Millionen durch Zuschüsse aus der

Amortisationskasse zu decken sein wird , sondern der um¬
laufende Betriebsfond auch während der neuen Budget¬
periode weiter anzuwachsen verspricht .

Das Gesammtbild unseres gegenwärtigen Staatshaus¬
halts darf deshalb an der Hand des vorliegenden Gesetz¬
entwurfs als ein äußerst erfreuliches bezeichnet werden ,
als ein Bild , das uns einen in der Geschichte unseres
Landes einzigartigen Reichthum darstellt , so daß wir auch
bei etwaigen Mehranforderungen des Reichs , wenn nur

sonst keine störende Verhältnisse eintreten , beruhigt der
weiteren Entwickelung unseres Finanzwesens entgegensehen
dürfen .

Artikel 5 ordnet den Vollzug des Budgets der aus¬

geschiedenen Berwaltungszweige .
Artikel 6 ermächtigt das Finanzministerium zum Ver¬

kauf verzinslicher Partialobligationen zur Deckung des

Bauaufwands der Eisenbahnen . Bei der Höhe der

erforderlichen Summe und bei der Lage des heutigen
Geldmarktes ist diese Aufgabe eine besonders bedeutsame .

Artikel 7 bestimmt , daß die zur Zeit bestehenden
Steuersätze in Kraft bleiben , und Artikel 8 beauftragt
das Finanzministerium mit dem Vollzug des Gesetzes .

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde von der Hohen
Zweiten Kammer genehmigt , und die Budgetkommission
stellt den Antrag :

Hohe Erste Kammer wolle dem Gesetzentwurf ihre
Genehmigung ertheilen und darüber in abgekürzter
Form berathen .

Der Berichterstatter führt sodann Folgendes aus : Er
könnte damit schließen , wenn er nicht zufällig Zeuge einer
Verhandlung der Zweiten Kammer am gestrigen Nach¬
mittag gewesen wäre , einer Verhandlung , die ihn zu
seinem Bedauern zwingt , eine Erwiderung abzugeben .
Bei Berathung des Spezialbudgets für das Ministerium
des Innern sei in diesem Hohen Hause auch die prinzi¬
pielle , wenn man wolle , theoretische Frage erörtet wor¬

den , inwiefern es zweckmäßig und statthast sei , daß die
Hohe Zweite Kammer bei Berathung des Budgets ein¬
zelne Positionen als überschreitbar erkläre , oder daß sie
auch einzelne Posten erhöhe . Diese durchaus objektiv ge¬
haltene Verhandlung über diesen Gegenstand rein
prinzipieller Art habe Veranlassung gegeben , daß in dem
Budgetbericht der Hohen Zweiten Kammer auch diese
Frage ausgegriffen worden sei , wo auch die Frage durch¬
aus objektiv und ruhig behandelt werde , wo aber ein
anderer Standpunkt eingenommen werde , als den die
meisten Mitglieder dieses Hohen Hauses damals eingenommen
hätten . Es werde darin gesagt , daß eine Ueberschreitbar -
keit ja von der Großherzoglichen Regierung selbst an¬
geregt worden sei . Das sei dem Hohen Hause damals
ja nicht entgangen , man habe aber geglaubt , auch der
Großherzoglichen Regierung gegenüber in einer
prinzipiellen Frage etwas andere Anschauungen zu
äußern zu sollen , wie es dem anderen Hause gegenüber
gethan worden sei . Es werde darauf hingewiesen , daß
es sich ja nur um kleine Beträge gehandelt habe ; es sei
aber ausdrücklich sowohl im gedruckten Kommissivnsbericht
als bei den mündlichen Erörterungen ausgeführt , daß
man sachlich auch nicht das geringste Bedenken hätte gegen
diese einzelnen Erhöhungen , daß man ihnen freudig zu¬
stimme , daß man aber , da einmal bei diesem Budget eine
auffallend große Zahl von Posten als überschreitbar er¬
klärt worden sei , sich veranlaßt sehe , einmal diese staats¬
rechtliche Frage zu berühren . Es werde ferner in dem
Budgetbericht der Hohen Zweiten Kammer die Erhöhung
einzelner Budgetposten als im allgemeinen Initiativrecht
der Hohen Zweiten Kammer liegend bezeichnet und es sei
ja den andern gesetzgeberischen Faktoren , der Großh . Re¬
gierung und der Hohen Ersten Kammer überlassen , beim

Finanzgesetz dazu Stellung zu nehmen . Man habe bei
den Erörterungen darauf hingewiesen , daß es wohl zweck¬
mäßiger sein würde , nicht so lange zu warten mit dem
Ausspruch der anderen gesetzgeberischen Körperschaften , der
Oiegierung und der Ersten Kammer , bis zum Abschluß
des Finanzgesetzes , sondern daß es zweckmäßiger sein würde ,
wenn eine Resolution vorliege , über die die Großh . Regierung
: u ihrem Schooß berathen und über die sie ihre Ansich¬
ten gegenüber der Hohen Zweiten Kammer äußern könne
und bei der auch der Ersten Kammer Gelegenheit geboten
werde , sich darüber zu äußern . Man habe also bei dieser
ganzen Verhandlung durchaus nicht die Tendenz gehabt ,
irgendwie in die Initiativrechte der Hohen Zweiten
Kammer einzugreifen , man habe objektiv eine prinzipielle
staatsrechtliche Frage behandelt , wozu man doch gewiß
berechtigt sei . Es hätten nun andere Redner in der
Hohen Zweiten Kammer auch diese Frage aufgeriffen ,
und der erste habe sein Erstaunen ausgesprochen , daß die
Erste Kammer eine so überflüssige Verhandlung geführt
habe , daß sie für nöthig gefunden hätte , Belehrungen zu
geben und eine Vorlesung zu halten der Zweiten Kammer
und Aehnlichcs . Er glaube , der verehrte Abgeordnete
der Zweiten Kammer sei da viel zu bescheiden gewesen .
Es fällt der Ersten Kammer wirklich nicht ein , eine Vor¬
lesung zu halten und Belehrungen der Hohen Zweiten
Kammer zu geben . Das liege absolut fern . Sie bean¬
spruche aber das Recht , solche prinzipiellen bedeutsamen
Fragen auch prinzipiell zu erörtern in objektiver Weise ,
wie es in der That geschehen sei , und da liege absolut
kein Eingriff der Hohen Zweiten Kammer gegenüber vor .
Die beiden Herren Minister , die in der Sache gesprochen
hätten , hätten vollständig den Standpunkt der Ersten
Kammer eingenommen . Es sei nun von dem ersten
Redner in der Hohen Zweiten Kammer die Sache so
dargestellt , als ob etwas kleinliche Rücksichten bei der

Ersten Kammer gewaltet hätten , als ob man sich gestoßen
hätte an der Erhöhung der Zuschüsse für die Gendar¬
merie , Wohnungsgelder und Aehnliches . Da sei ja voll¬

ständig ferngelegen . Er habe schon ausdrücklich gesagt ,
daß das nicht der Fall sei . Niemandem in der Ersten
Kammer falle es ein , die Rechte der Hohen Zweiten
Kammer in der Budgetfrage irgendwie einzuschränken .
Aber sie wollen sich auch die wenigen Rechte wahren , die

sie im Budget besitze.
Er komme noch ganz kurz auf Aeußerungen eines

zweiten Redners . Dieser habe einzelnen Rednern dieses
Hohen Hauses vorgeworfen , daß sie die Ueberzeugungs -

treue der Abgeordneten des Hohen Hauses angetastet
hätten . Eine solche Tendenz sei nun gewiß in diesem
Hohen Hause nicht vorhanden gewesen . Dafür stehe er ein ,
daß bei keinem ein solcher Gedanke gewesen sei . Man

habe einzig Zustände , die sich auf die politischen Verhält¬
nisse beziehen , die gegenwärtig walten und sich natürlich
bei den Berathungen des Budgets geltend machen , zur
Sprache gebracht , lieber politische Verhältnisse habe eine

politische , parlamentarische Körperschaft das Recht , sich zu
äußern , und dieses Recht müsse er für dieses Hohe Haus
zu wahren suchen , und er weise die Unterstellung , als ob
damit irgend welche Verdächtigungen gegen

"
die Ueberze " -

gungstreue der Abgeordneten der Hohen Zweiten Kammer
beabsichtigt sei , auf das Allerentschiedenste zurück . Eben
dieser letzte Redner habe nun den Spieß umgekehrt und
habe die Budgetverhandlungen der Hohen Ersten Kammer
angegriffen . Er habe ausgeführt , daß die Hohe Erste
Kammer nach 8 60 der Verfassung nur mitzustimmeu



i " habe beim Finanzgesetz , daß es deshalb bei uns ein un- > als im Budget gefordert sei , so billige sie stillschweigend
richtiger, der Verfassung widersprechender Gebrauch sei , ! eventuell die Forderung der Regierung , der allgemeine
daß wir einzelne Theile des Budgets berathen und als an- i Rechtssatz , daß im magno das minus enthalten sei , müsse
nommen bezeichnen und Mittheilungen an das Hohe ange - ! auch hier zur Anwendung kommen . Gelange aber ein
dere Haus gelangen lassen , daß wir sie angenommen
haben. Nun wisse er , der Brauch, diese Budgetsragen
in dieser Weise zu behandeln, sei bei uns so alt , wie
die Verfassung . Er beruhe auf einem gewissen Gewohn¬
heitsrecht . Praktisch habe der Herr Abgeordnete vollstän¬
dig recht , daß die Erste Kammer nur beim Finanzgesetz
abzustimmen habe , ja oder nein zu sagen habe , daß sie
im einzelnen nichts ändern könne. Wie solle sie es aber
nun machen , um den Wünschen des betreffenden Herrn
gerecht zu werden ? Solle sie mit allen Budgetberathungen
warten , bis die Hohe Zweite Kammer das Finanzgesetz
erledigt ? Dann müsse sie ungefähr noch einen weiteren
Monat bleiben , um die Sache durchzuberathen . Denn
wenn man einen Grund finden wolle , um mit ja oder
nein für oder gegen das Finanzgesetz zu stimmen , so
müsse man sich vorher im Budget recht orientirt haben.
Das Wort „ Angenommen

"
, wenn man das beschließe,

sei vielleicht nicht ganz zutreffend . In der Geschäfts¬
ordnung finde sich eben der Ausdruck „ Angenommen"
bei Gesetzen und anderen Vorlagen , und so nenne man
das auch . Er glaube , daß die Hohe Erste Kammer
keine Veranlassung haben werde , ihre Geschäftsordnung
auf diese Bedenken hin , die in der Hohen Zweiten
Kammer geäußert worden seien, zu ändern, und er wollte mit
diesen Ausführungen nur das Recht wahren, prinzipielle,
auch politische Fragen objektiv zu behandeln.

Geh . Rath vr . Schneider : Die . prinzipiell wichtige
Frage , ob und in wie weit die Zweite Kammer berech¬
tigt sei , Budgetpositionen zu erhöhen oder für überschreit¬
bar zu erklären, sei in beiden Häusern eingehend erörtert
worden : in diesem Hohen Hause bei der Berathung des
Budgets des Ministeriums des Innern , im anderen Hohen
Hause anläßlich der gestrigen Berathung des Finanz¬
gesetzes . Dem größten Theile dieser Berathung habe
Redner ebenfalls angewohnt und daraus den Eindruck
empfangen, daß in der Frage noch nicht alle Zweifel ge¬
hoben seien . Es möge ihm daher gestattet sein , mit
einigen Worten auf den Gegenstand zurückzukommen.

Was zunächst die Erhöhung von Budgetposi¬
tionen betreffe , so sei er der Ansicht , daß solche ohne
Zustimmung der Großh . Regierung wirksam nicht erfolgen
könne. Dies sei zwar nirgends mit dürren Worten aus¬

erhöhter Posten ohne Zustimmung der Regierung in das
Budget , so sei sie nicht verpflichtet , den betreffenden Be¬
schluß zu vollziehen und es könne eine solche Verpflichtung
für sie auch nicht aus der Sanktionirung des Finanz -
gesctzes abgeleitet werden . Ein Konflikt im parlamen¬
tarischen Sinne werde aber dadurch nicht herbeigeführt.
Die Kammer befinde sich hier in der gleichen Lage wie
gegenüber einem von ihr eingebrachten , aber abgelehnten
Gesetzentwürfe . Bestehe sie auf dem Gegenstände, so
müsse sie eben durch wiederholte Anträge ihr Ziel zu
erreichen suchen.

Wenn dagegen die Großh . Regierung der Erhöhung
zustimme , so liege der Fall ebenso, wie wenn der erhöhte
Posten die ursprüngliche Position des Budgets gebildet
hätte , es sei in diesem Falle ein giltiger und nach allen
Richtungen wirksamer Beschluß zu Stande gekommen.
Insbesondere sei damit den Rechten der künftigen Kammer
nicht vorgegriffen , indem die Regierung bezüglich der
Mehrausgabe durch den giltigen Beschluß gedeckt sei , über
welchen sich die künftige Kammer nicht hinwegsetzen könne,
da sie nicht mehr Rechte als die gegenwärtige Kammer
habe . Der Beschluß sei aber auch nicht zwecklos , denn ,
wenn auch der Regierung das Recht zu stehe , unter den
Voraussetzungender Artikel 11 und 12 des Etatgesetzes von
sich aus Budgetpositionen zu überfchreiben , so sei sie durch
einen giltigen Kammerbeschluß doch der Nothwendigkeit

i enthoben , bei der künftigen Vorlage der Rechnungsergeb¬
nisse die Mehrausgabe zu rechtfertigen , beziehungsweise in
den dazu geeigneten Fällen um einen Administrativkredit
nachzusuchen.

Was sodann die Ueberschreitbarkeitserklärung
von Budgetpositionen anbelange , so sei Redner der
Ansicht , daß ein solcher Beschluß ohne Festsetzung eines
Limitums nicht statthaft sei . Dies folge aus der Natur
der Sache und aus dem Etatgesetze , wonach das Budget
in Zahlen auszudrücken sei . Werde aber ein Limitum
bestimmt, so habe d»r Beschluß die Bedeutung , daß die
Mehrausgabe über die Budgetposition im Rahmen zwischen
dieser und dem Limitum dem Ermessen der Regierung
anheimgegeben sei . In einem solchen Falle können zu¬
gleich für die Hebung des Ermessens leitende Gesichts¬
punkte bezeichnet werden , wo dies nicht geschehe , werde

rönne. Lies 1er zwar nrrgenos nur ourren Lvorien aus - ! : ^ - - -- ^ ^ - rr
gesprochen, es folge aber aus dem Geiste des Etatgesetzes ,

! der Kammer dre Befugnrß zugestanden werden muffen .
wie auch der Herr Finanzminister in der gestrigen Ver¬
handlung hervorgehoben habe . Der entgegengesetzte Stand¬
punkt würde zu unhaltbaren Konsequenzen führen. Schon
im diesseitigen Kommissionsberichte über das Budget des
Ministeriums des Innern sei zutreffend bemerkt , daß
unter der Großh . Regierung nicht der betreffende Ressort¬
minister, sondern das Staatsministerium zu verstehen sei ;
denn ein einzelnes Spezialbudget sei nicht die besondere
Vorlage eines Ministers , sondern ein Bestandtheil des
vom gesammten Staatsministerium festgesetzten und unter
Verantwortlichkeit des Finanzministers vorgelegten Staats¬
voranschlags .

Die Zweite Kammer nehme das Recht der Ausgabe-
Initiative für sich in Anspruch . Jedoch sei in dem Kom -
miffionsberichte zum Finanzgesetze eingeräumt , daß der
Antrag auf Erhöhung einzelner Budgetposten, wie jeder
Abänderungsvorschlag eines Gesetzes, um rechtswirksam zu
werden , die Zustimmung aller gesetzgebenden Faktoren
finden müsse . Diese erfolge hinsichtlich des Staatsvor¬
anschlags jedenfalls mit der Zustimmung zum Finanz¬
gesetz ; es werde aber bei sachgemäßer Prüfung der Zweck¬
mäßigkeit der einzelnen Posten eine Verständigung in
irgend einer Weise sich leicht treffen lassen . Würde diese
Uebereinstimmung gegebenenfalls wider Erwarten nicht
erzielt werden , so läge allerdings ein Konflikt vor. In
der mündlichen Verhandlung sei noch besonders betont worden ,
daß , wenn es sich , wie vorliegend , nur um mäßige Be¬
träge handle , das Einverständniß bisher stets erreicht
worden sei .

Soweit indeß die Ausgabe-Initiative der Kammer zu¬
gestanden werden könne, bestehe sie ohne Rücksicht auf die
jeweiligen Beträge . Unterscheidungen in dieser Beziehung
hätten keine rechtliche Bedeutung und könnten nicht zur
Klärung der prinzipiellen Seite der Frage dienen ; nur
um die Prinzipienfrage aber habe es sich bei der
ersten Erörterung des Gegenstandes in diesem Hohen Hause
gehandelt, wie aus dem diesseitigen Kvmmissionsberichte
und aus der Diskussion erhelle , während vom sachlichen
Standpunkte eine Erhöhung der betreffenden Sätze des
Voranschlagskeineswegs für unbegründet erachtet worden sei ;
dabei sei es den Rednern durchaus ferne gelegen , in die
Rechte der Zweiten Kammer eingreifen , einen Tadel gegen
dieselbe aussprechen oder ihr eine Belehrung ertheilen zu
wollen.

Als der korrekte Weg , die Erhöhung eines Budgetpostens
herbeizuführen , könne nur eine Resolution betrachtet
werden , womit die Kammer das entsprechende Ersuchen an
die Großh . Regierung richte . Hieraus ergebe sich für
diese die Veranlassung , darüber zu beschließen, ob sie auf
das Ansuchen eingehe oder dasselbe ablehnen wolle.

Geschehe das Letztere, so bestände die rechtliche Folge
nicht etwa darin , daß das ganze Budget hinfällig wäre,
denn das Budget sei , wenn auch die Feststellung des
Staatshaushaltsetats in Form eines Gesetzes erfolge , doch
nicht wie ein Gesetz zu beurtheilen , es sei vielmehr eine

bei Vorlage der Rechnungsergebnisse von der Regierung
eine Darlegung derjenigen Erwägungen zu fordern, von
welchen sie sich bei der größeren oder geringeren Mehr¬
ausgabe habe leiten lassen ; denn auch das freie Ermessen
sei insoferne beschränkt, als es nicht willkürlich geübt
werden dürfe, sondern ein sachgemäßes sein müsse. Die
Kammer könne daher in Bezug auf die Mehrausgabe
je nach Umständen ihre Billigung oder Mißbilligung
aussprechen , aber es könne die Regierung für die Hebung
des Ermessens nicht verantwortlich gemacht werden . In¬
dessen habe dieser Theil der Frage unter den obwaltenden
Verhältnissen kaum eine praktische Bedeutung. Eine
solche diskreditionäre Befugniß werde nur einer Regierung
eingeräumt werden , welche das Vertrauen besitze , daß sie
davon den entsprechenden Gebrauch mache. In dieser
Lage befinde sich aber die Großh . Regierung, welcher
dieses Vertrauen von allen Seiten im vollsten Maße ent¬
gegengebracht werde .

Geh. Rath vr . Schenkel will nicht in die
Tiefen dieser grundsätzlichen Frage nochmals hineinsteigen .
Die Zweite Kammer könne der Ersten Kammer ganz
dankbar sein , daß sie eine derartige wichtige Frage des
Etatsrechtes hier angeregt und zur Erörterung gebracht
habe . Es werde mit der Zeit möglich sein , eine über¬
einstimmende Praxis beider Häuser auf Grund reichlicher
Erörterung und Erwägung dieser Frage herbeizuführen.
Etwas anderes habe das Hohe Haus ja nicht gewollt , als
es diese grundsätzliche Frage neulich bei Gelegenheit der
Berathung über das Budget des Ministerium des Innern
angeregt habe .

Er ergreife aber das Wort mehr zu einer persönlichen
Bemerkung. Es sei ihm mitgetheilt worden , daß
gelegentlich der Verhandlung des andern Hohen Hauses
eine Aeußerung , die er neulich gelegentlich der Berath¬
ung des Budgets des Ministerium des Innern über die
Gründe dieser Erscheinung gethan habe , mit einer ge¬
wissen Erregung dort behandelt und zu widerlegen ver¬
sucht worden sei . Die Aeußerung , die er gethan habe , sei
eine harmlose und allgemeine gewesen. Er habe gesagt ,
die Erscheinung , daß seitens der Abgeordnetenkammer
einzelne Positionen des Budgets über denjenigen Betrag ,
den die Regierung selbst Vorschläge , hinausgesetzt werden ,
sogar neue Positionen ins Budget hineingesetzt werden ,
Positionen , die man bisher als in sich geschlossen bezeich¬
net habe , als überschreitbar bezeichnet werden , diese Er¬
scheinung sei nicht lediglich unserem badischen Lande eigen-
thümlich , man fände sie auch in anderen großen Land¬
tagen der deutschen Staaten , man fände sie aber über
Deutschland hinaus auch in anderen Staaten , namentlich
Frankreich, England und Italien . Und es habe
diese Erscheinung schon Anlaß gegeben , daß in
einzelnen Staaten wie England und Frankreich die Par¬
lamente, um die Mißstände , die dadurch zu befürchten
seien , zu verhüten oder einzuschränken , sich eine gewisse
Selbstbeschränkungauferlegt haben. Er habe sich nun

Derwaltungsnorm , wonach die Verwaltung der Staats - weiter gefragt : Was sind denn die weit verbreiteten Ur-
einnahmen und -Ausgaben zu führen sei . Die Natur der ^ fachen einer solchen Erscheinung? Und er habe gesagt :
Sache und das praktische Bedürfnis führe zu einem , Das liege eben in dem Wesen der jetzigen Wahlart , und
anderen Resultate : wenn , die Kammer mehr verlange, in der Gestaltung , die die Parteien in den meisten

Parlamenten nicht bloß Deutschlands, sondern auch aus¬
wärts genommen haben. Die Erbittertheit der Wahl¬
kämpfe veranlasse die Kandidaten möglichst weitgehende
Versprechungen namentlich auch in finanzieller Beziehung
zu machen . Das habe er gesagt . Und zum Zweiten
habe er gesagt : Die Partciverhältnisse , die Zersplitterung
in eine größere Anzahl von Parteien führe es ebenfalls
herbei , daß jede Partei in finanzieller Beziehung möglichst
viel im Landtag durchzusetzen versuche.

In diesen Aeußerungen habe der eine und andere der
Herren Redner in der Hohen Zweiten Kammer eine Art
von Beleidigung der Abgeordneten erblickt , als ob die
Abgeordneten nicht aus rein objektiven Gründen , weil sie
eine Position für gerechtfertigt erachten , sondern lediglich
angestachelt durch die Versprechungen , die sie gemacht

! hätten , und durch die Konkurrenz mit anderen Parteien
! derartige Positionen erhöhten . Das habe er keineswegs
! bestritten, daß jeder Abgeordnete , wenn er für eine solche
! Position stimme , aus vollem Herzen glaube, daß sie ob-
! jektiv gerechtfertigt sei . Das sei auch , ehe die Jnitiativ -

anträge auf Erhöhung von Positionen und auf Einsetzung .
! von neuen Positionen in der Zweiten Kammer eingekom -
! men festen der Fall gewesen, daß die Herren Abgeordneten
! glaubten , die Regierung fordere zu wenig . Er habe
^ keineswegs gesagt , daß die Herren Abgeordneten nicht mit
f voller Ueberzeugüng der Ansicht seien , es sei durchaus
^ zweckmäßig, wünschenswertst , geboten , diese Positionen auf-
! zunehmen ; sondern er habe nur gesagt : Die Aenderung
! in der Praxis , daß , wenn man diese Ueberzeugung habe ,
! man sie nun auch so durchsetzen könne unter Mitwir-
z kung aller Parteien , habe sich erst infolge dieser eigen-
! thümlichen Gestaltung unserer Parteikämpfe durchgesetzt ,
i Er glaube , daß er eine derartige Aeußerung hier thun
! dürfte über politische Erscheinungen unseres öffentlichen
> Lebens . Den Grund dieser Erscheinung habe er nicht
! bloß in unserer Zweiten Kammer — von der habe er
j am wenigsten gesprochen — sondern er habe ihn in einer
? weit verbreiteten politischen Erscheinung des ganzen euro-
! päischen Staatslebens sestgestellt. Denn man müßte fra-
i gen : Wenn diese nicht sehr wünschenswerthe Erscheinung ,
^ durch welche die Solidität unserer Finanzgebahrung in
^ Frage gestellt werde , so weiter dauert , könne man dann
j nicht dieser Erscheinung entgegentreten? Und wenn man '

! frage : in welcher Weise könne entgegengetreten werden,
! so müsse man immer auf die Ursache zurückgehen. Die
- Ursache liege nun so , daß die Erscheinung noch längere
! Zeit andauern werde ; aber er hoffe , daß die Parlamente
! selbst , sowohl die Erste , wie die Zweite Kammer , wenn
! man die Frage grundsätzlich beleuchte , und wenn man sich
^ auch die Mißstände klar mache , die aus der Fortpflan-
: zung einer solchen Praxis hervorgehen , auch bei uns
! wie anderwärts zu einer gewissen Selbstbeschränkung in
! dieser Beziehung gelangen, daß die beiden Kammern selbst
! übereinstimmende Grundsätze feststellten , unter welchen
i Voraussetzungen alle derartige Erhöhungen und Beschlüsse
! über Budgetüberschreitungen zulässig seien.
! Redner betont nochmals , er habe nicht den mindesten
! Zweifel in die objektive Auffassung aller Derjenigen , die
! die Erhöhung von einzelnen Positionen beantragt und
i durchgesetzt hätten . Aber er müsse für dieses Hohe Haus
! und für seine Person volle Redefreiheit in Anspruch
! nehmen . Er habe die Erfahrung gemacht , nicht in diesem
i Parlament , sondern in anderen , daß gerade die Haupt-
! Vertreter der Redefreiheit in den Parlamenten ungemein
! nervös und empfindlich würden , wenn man ihnen gegen -
I über eine Ansicht festhalte , die , kurz gesagt , ihnen unan -
- genehm sei . Dadurch könne man sich aber nicht abhalten
s lassen , selber seine Anschauung in politischen Dingen zu
; sagen . Lassen wir uns , schließt Redner , das Recht nicht
! verkümmern , politische Fragen , wenn sie in dieser Weise
! eingreifen in tiefere Gestaltungen unseres politischen
s Lebens , und wenn sie auch hinüberwirken vielleicht auf
! das andere Haus , objektiv, wie wir das ja immer thun
! und zu thun gewohnt sind , einer Erörterung zu unter-
! ziehen , und lassen wir uns namentlich auch nicht durch
! diesen Paragraphen des Finanzgesetzes , der uns nur über
! das ganze Finanzgesetz eine Abstimmung gestattet , das
! Recht verkümmern , hinein zu leuchten in alle Theile des

Etats und jede grundsätzliche Frage wie die hier vor¬
liegende , die mit dem Etat zusammenhängt , einer Erör¬
terung zu unterziehen.

Finanzminister vr . Buchenberger ist erfreut über
die günstige Beurtheilung , die Frhr . v . Göler in seinen
einleitenden Ausführungen über den Stand unserer
Finanzen gegeben habe, umso mehr als an und für sich
die Last der in diesem Budget erscheinenden großen
Summen aus den Schultern des verantwortlichen Leiters
begreiflicher Weise etwas schwer drücke und es ihm des¬
halb nur erwünscht sein könne , wenn er die Ueberzeugung
gewinne , daß nach Ansicht der Volksvertretung unser
Land kräftig und leistungsfähig genug sei , die Last auch
dieses großen Budgets zu tragen . Die jetzigen Abschluß¬
zahlen lauten leider etwas weniger günstig als das Bild,
welches der Voranschlag zu der Zeit , als er den Ständen
unterbreitet worden sei , aufgewiesen hat . Es ist dies die
Folge des großen Nachtragetats , der vor einigen Woche »
den beiden Kammern in einer Höhe von 5 Millionen
Mark vorgelegt wurde. Ohne diesen Nachtragsetm
würde , wenn man die Haushaltungsbilanz nach
dem Stand vom 1 . Januar 1900 berechnet , der
Etat in ordentlichen und außerordentlichen Ausgabe¬
zweigen ohne ein Defizit abgeschlossen haben. Mit diesem
Nachtragetat ergibt sich dagegen ein Fehlbetrag von ruiw
5300000 M . Dieser Fehlbetrag ist aber , wie der Herr
Berichterstatter ausgesührt hat , ein Fehlbetrag meh
nomineller Art , und zwar wesentlich aus zwei Gründe ,



«Mal , weil kaum vorauszusehen sei , daß der ganze
außerordentliche Etat in den beiden nächsten Jahren zur
tatsächlichen Verausgabung gelangt und weil es höchst
wahrscheinlich sei , daß wiederum eine Summe von 3 bis
j Millionen Mark als Restkredit in das nächste Budget
übergehen wird.

Der Minister bemerkt , auf die von dem Herrn Bericht¬
erstatter und den beiden andern Herren Vorrednern gestreifte
- raae eingehend, daß er den Ausführungen des Herrn
Aehs Raths vr . Schneider im wesentlichen beipflichten
Mn - Die Frage des Rechts der Ausgaben -
Initiative der Volksvertretung hat weder in der
Verfassung noch in dem Etatrecht eine Lösung erfahren ;
immerhin aber ist diese Frage durch die Verhandlungen
jy diesem und in dem andern Hohen Hause zu einer
gewissen Klarstellung gelangt und insofern kann Redner
es auch nur begrüßen, daß dieses Hohe Haus vor einigen
Kochen sich veranlaßt gesehen habe, diese prinzipiell be¬
deutungsvolle Frage anzuschneiden und zu einer breiteren
Erörterung derselben Anlaß zu geben . Als wichtiges Er¬
gebnis der Verhandlungen bezeichnet Redner , daß in der
Zweien Kammer seiner Ausführung nicht widersprochen
wurde , daß die Ausgabe -Initiative der Volksvertretung
unter allen Umständen eine ausnahmsweise Erscheinung
bleiben müsse . Auch dem sei nicht widersprochen, daß
die Regierung als Regel daran festhalten müsse, daß
die Ausgabe-Initiative sich in der Form einer Resolution
an die Regierung des Inhalts zu bethätigen habe, daß
die Regierung noch in demselben oder dem nächsten

' Bud¬
get eine Ausgabeerhöhung vornehme, und daß nur aus¬
nahmsweise , wenn es sich um ganz unbedeutende
Beträge handele , der einfache Weg einer Erhöhung der
Ausgabebeträge durch Beschluß der Budgetkom¬
mission mit Ratifikation der Zweiten Kammer der zu
wählen sei , und auch dies nur , wenn die Zu¬
stimmung der Großh . Regierung vorliege . Eine
Discordanz ist vielleicht nur noch insofern vorliegend , als

der Bericht der Budgetkommission des anderen Hohen
Hauses von der Meinung ausgeht , daß, wenn zwar die
Zweite Kammer unter dem Widerspruch der Regierung
eine Ausgabeposition erhöht habe , die Regierung aber
dem Finanzgesetz zustimme, sie dann iinxlioits auch dieser
Ausgabeerhöhung zugestimmt habe und sie infolge dessen
vollziehen müsse . Dem gegenüber habe er gestern aus¬
geführt , daß die Auffassung der Budgetkommission nur
dann als zutreffend angesehen werden könnte , wenn man
von der Annahme ausgehe , daß das Budget ein eigent¬
liches Gesetz sei mit unbedingt verpflichtenden Normen
für die Großh . Regierung zum Vollzug alles dessen , was
in dem Budget stehe . Dies ŵerde aber von der Regie¬
rung in Uebereinstimmung mit der ziemlich einmüthig
auf diesem Gebiet herrschenden Doktrin nicht anerkannt,
da eben das Budget kein Gesetz ist , sondern nur in der
Form eines Gesetzes verabschiedet wird, theilweise sei das
Budgeteine Verwaltungsnorm und es ertheilt nur eine Voll¬
macht an die Regierung gewisse Ausgaben zu vollziehen ; die
Nichtvollziehung bestimmter Ausgaben begründet aller¬
dings die Verpflichtung der Regierung , die Thatsache einer
Nichtvollziehung der Ausgaben den Ständen gegenüber zu
rechtfertigen. Als Gesammtergebnißder gestrigenund auch der
heutigen Diskussion kann also angenommen werden , daß,
wenn je die Zweite Kammer eineAusgabeposition gegen
den Willen der Regierung erhöhen sollte, die Regierung nicht
verpflichtet ist , diese Ausgabe zu vollziehen, daß sie viel¬
mehr nach dieser Richtung hin die volle Freiheit
ihrer Entschließungen sich wahren darf , und
zwar auch dann , wenn sie das Finanzgesetz selbst ange¬
nommen hat . Redner nimmt dabei auf Ausführungen
Bezug , die seiner Zeit Lamey in dem Kommisfionsbericht
über das Etatgesetz niedergelegt hat.

Was sodann die Frage der Ueberschreitbarkeit
einzelner Positionen anlange , so habe er in dieser
Hinsicht den ausführlichen und ganz zutreffenden Ausfüh¬
rungen , wie sie vorhin gemacht worden seien, kaum etwas

beizufügen , und er möchte nur noch bemerken , daß , wenn
er an und für sich das Recht der Zweiten Kammer . P o-
fitionen für überschreitbar zu erklären , nicht bestreiten
wolle , damit für die Regierung die Sache selbst no ch
nicht erledigt sei , wxil selbstverständlich die Regierung als
solche und insbesondere der für den Vollzug des Budgets
verantwortliche Finanzminister unmöglich zulassen könne ,
daß ein einzelner Ressortminister über einen ihm von der
Zweiten Kammer zur Verfügung gestellten Blankokredit
in's unbeschränktehinein sollte verfügen dürfen . Deshalb
sei die Anordnung getroffen worden mit Zustimmung des
betreffenden Ressortministers , daß in solchen Fällen , wo
eine einzelne Position für überschreitbar erklärt würde,
der betreffende Ressortminister gewissermaßen unter die
Censur des Staatsministeriums sich zu stellen habe , in¬
dem auf seinen Antrag in dem Staatsministerium die
Höchstgrenze feftgestellt werde , bis zu welcher auf die be¬
treffende Position Ausgaben angewiesen werden können.
Durch diese Anordnung des Staatsministeriums sei nach
der budgetären Seite , glaube er , allem Rechnung getragen ,was man verlangen könne und dem Beschluß des andern
Hohen Hauses die ihm unter Umständen anhaftende
finanziell etwas bedenkliche Seite vollständig genommen
worden.

Frhr. v . Göler dankt in einem Schlußwort den
Herren Vorrednern für ihre Ausführungen ; er will kon-
statiren , daß es durchaus nicht überflüssig , sondern nütz¬
lich war , die staatsrechtlich interessante etatrechtliche Frage
berührt zu haben . Er halte es für nicht ausgeschlossen,
daß über diese Frage eine volle Verständigung zwischen
allen Faktoren sich erreichen lassen werde und glaubt ,
daß auch durch die heutige Verhandlung die Spannung
mit der Zweiten Kammer gelöst werde .

Der Antrag der Kommission wurde hieraus in nament¬
licher Abstimmung einstimmig angenommen.

Hierauf schloß der DurchlauchtigstePräsident die Sitzung
um halb 1 Uhr.

« ürgerltchc Rechtsstreite.
Ladung .

B .359 .1 . Nr . 18142 . Karlsruhe .
Die Firma Gebr . Baer , Branntwein¬
brennerei in Graben , Pozehbevoll -
mächtigter : Rechtsanwalt Max Oppen¬
heimer hier , klagt gegen Landolin
Wiegert , zuletzt hier, jetzt unbe¬
kannten Aufenthalts , aus Kauf von
Waaren vom 11 . Oktober 1899 mit
dem Anträge , den Beklagten vorläufig
vollstreckbar, kostenfällig zu M rnrtheilen ,
M die klagende Firma 90 Mk . 90 Pf .
nebst 4 °/ , Zinsen vom Tage der Klage-
Wsteliung zu zahlen und ladet den
Beklagten zur mündlichen Verhandlung
des Rechtsstreits vor das Gr . Amts¬
gericht zu Karlsruhe , Akademiestraße 2,
II. Stock, Zimmer 10, auf
Donnerstag , 20 . September 1900,

Vormittags 9 Uhr .
Zum Zwecke der öffentlichen Zu¬

stellung wird dieser Auszug der Klage
bekannt gemacht.

KarlsruygsVen 26 . Mai 1900 .
Katzenberger ,

Gertchtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .
r » sn !tu .

B -299 .2 . Nr . 7336 . Karlsruhe .
Die Feilenhauer Michael Scheftl -
maier Ehefrau , Anna geb. Roth
hier, Prozeßbevollmächttgter Rechtsan¬
walt vr . Sanders hier, klagt gegen
ihren Ehemann, zur Zeit an unbe¬
kannten Orten unter der Behauptung ,
daß der Beklagte nach Amerika ausge -
wandcrt sei , mit dem Anträge auf
iostenfällige Berurtheilung des Be¬
klagten zur Fortsetzung der ehelichen
Gemeinschaft mit der Klägerin .

Die Klägerin ladet den Beklagten
Mr mündlichen Verhandlung des
Rechtsstreits vor die IV . Civilkammer
des Gr . Landgerichts zu Karlsruhe auf

Montag den 9 . Juli 1900 ,
Vormittags 9 Uhr ,«il der Aufforderung , einen bei dem

gedachten Gerichte zugelaffenen An¬
kult zu bestellen.
. Zum Zwecke der öffentlichen Zu -
Münz wird dieser Auszug der Klage
bekannt gemacht.

Karlsruhe, den 23 . Mai 1900.
Dl ? ^ 1 6 ^ 6 ^ /

Gerichtsschreiber des Gr . Landgerichts:
Ladung .

B .261 .2 . Nr . 9742II . Mannheim ,
« ie Firma vr . Haas 'sche Druckerei

Mannheim — Prozeßbcvollmäch -
Wer : Rechtsanwalt vr . Feist da -
M , klagt gegen den Hermann Kirch ,
Mer Inhaber der Firma H . Kirch
, Cie . in Mannheim , jetzt an unbe-
MMen Orten abwesend, auf Grund
fff Behauptung , daß der Beklagte ihr

Lieferung von Buch- und Stein -
"ruckerarbeiten vom Jahre 1899 den««rag von 210 M . 80 Pf . nebst 4°/„
Wsen schulde , mit dem Anträge aus
Menfällige Berurtheilung des Be -

^ r Zahlung von 210 M . 80 Pf .
webst 4"

/ , Zinsen vom Klagzustellungs -

Äh g
" öurch vorläufig vollstreckbares

Die Klägerin ladet den Beklagten
xff mündlichen Verhandlung des Rechts -
LMs vor das Großh . Amtsgericht zu
Mnnhetm, Zimmer Nr . 2 auf :" " nnerstag den 12 . Juli 1900,

Vormittags 8 Uhr .
um Zwecke der öffentlichen Zu -
ffug wird dieser Auszug der Klage

Kut gemacht .
Mannheim , den 21 . Mai 1900 .

GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :
Mohr .

Ladung.
B .361 .1 . Nr . 5365 . Heidelberg .

Die Ehefrau des Schneiders Nikol .
Stephan Gärtner , Maria geb .
Schmitt in Ziegelhausen , Prozeßbevoll -
mächttgte : Rechtsanwälre vr . Helm u .
vr . Moufang hier, klagt gegen ihren
Ehemann , den Schneider Nikolaus
Gärtner , früher zu Ziegelhäuser ! wohn -

! Haft, z . Zt . an unbekannten Orten ,
i unter der Behauptung , daß der Be -
^klagte schon seit 19 Jahren sich in
! Amerika aufhält , ohne der Klägerin
; irgend welche Nachricht zu geben, sich
daselbst schon zweimal verheirathet bat
und z . Zt in einer Ehe mit einer

! Schwester der Ehefrau des Accisors
Kern in Kleingemünd steht, daß somit
der Beklagte die Klägerin böslich ver-
lassen, durch grobe Verunglimpfung
und schwerer Verletzung der durch die
Ehe begründeten Pflichten eine so tiefe
Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses

^verschuldet hat, daß der Klägerin die
^Fortsetzung der Ehe nicht zugemuthet
! werden kann, mit dem Anträge auf
! Ehescheidung gemäß Z1567,1568 B G B .

Der Klägerin ladet den Beklagten zur
mündlichen Verhandlung des Rechts¬
streits vor die I . Zivilkammer des Gr .
Landgericht zu Heidelberg auf
Mittwoch , d 19 . September 1900,

Vormittags 9 Uhr ,
mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelaffenen Anwalt
zu bestellen .

Zum Zwecke der öffentlichen Zu¬
stellung wird dieser Auszug der Klage
bekannt gemacht.

Heidelberg , den 28 . Mai 1900 .
Ullmer ,

Gertchtsschreiber des Gr . Landgerichts.
Ladung.

B .234 2 . Nr . 12835 . Waldshut
Der Maurermeister Peter Schmtd in
Waldshut , — Prozeßbevollmächtigter :
Rechtsanwalt Siebert allda — klagt
gegen den Vorarbeiter Albert Mar¬
tin elli , früher zu Waldshut , jetzt
abwesend an unbekannten Orten , aus
Bürgschaft , mit dem Anträge auf Er¬
lassung eines für vorläufig vollstreckbaren
Urtheils dahin :

Der Beklagte sei schuldig an den
Kläger die Summe von 114 M . 40 Pf .
nebst 4 "/o Zins vom Klagzustellungstage
an zu bezahlen und die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen .

Der Kläger ladet den Beklagten zur
mündlichen Verhandlung des Rechts¬
streits vor das Großh . Amtsgericht zu
Waldshut auf
Mittwoch , den 11 Juli 1900,

Vormittags fl , 10 Uhr .
Zum Zwecke der öffentlichen Zu¬

stellung wird dieser Auszug der Klage
bekannt gemacht.

Waldshut , den 21 . Mat 1900 .
Hierholzer ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .

Sperrbefehl .
B .358 .1 . Nr . 17272 .1. Mannheim .

Auf Antrag der Frau Katharina
Keiner Witwe in Pforzheim , welche
das Eigenthum und den Verlust des
Pfandbriefs der Rheinischen Hypo¬
thekenbank in Mannheim Serie 50
Dit . L Nr . 409 über 1000 Mk . glaub¬
haft gemacht hat, wird der Rheinischen
Hypothekenbank in Mannheim unter¬
sag !, an den Inhaber des Papiers eine
Leistung zu bewirken, insbesondere
neue Zinsscheine auszugeben .

Mannheim , den 18 . Mat 1900 .
Großh . Amtsgericht I .

Aufgebot.
V .203 .2 . Nr . 116933 . Mannheim .
1 . Schleifer Karl Lauterjung

und dessen Ehefrau Johanna geb . Wester
in Balkhausen, Gemeinde Solingen ,

2 . Messerreider Peter Daniel Wester
in Hästen, Gemeinde Solingen ,

3 . Pferdemetzger Otto Wieden und
dessen Ehefrau Amalie geb . Ermertz in
Solingen ,

4 . Federmesserretder Friedrich Wil¬
helm Ermertz in Hästen,

5 . Federmesserretder August Er -
mcrtz in Meisenburg,

6 . Ackerer Friedrich Ermertz in
Hästen,
haben dahier den Antrag auf Einleitung
des Aufgebotsverfahrens zum Zwecke
der Todeserklärung des am 12 . Mai
1841 zu Dornfingen bet Solingen ge¬
borenen Kellners und späteren Hotel¬
pächters Karl Wester gestellt. Derselbe
war zuletzt hier wohnhaft, ist im Jahre
1884 nach Amerika ausgewandert und
seitdem verschollen .

Aufgebotstermin wird bestimmt auf
Freitag , 7. Dezember 1900 ,

Vormittag 9 Uhr .
Der Verschollene wird aufgefordert ,

sich spätestens in diesem Termine zu
melden, widrigenfalls dicTodeserklärung
erfolgen wird.

Alle , welche Auskunft über Leben
oder Tod der Verschollenen zu ertheilen
vermögen, werden aufgefordert , späte¬
stens im Aufgebotstermine dem Gerichte
Anzeige zu machen.

Mannheim , den 9 . Mai 1900 .
Großh. Amtsgericht II .

Aufgebot .
B .394 .1 . Baden . Auf Antrag

des Aaglöhners Ludwig Seitz in
Lichtenthal, vertreten durch Alois Settz ,
Gärtner in Lichtenthal wird zum
Zwecke der Todeserklärung Aufgebots -
termtn bestimmt auf :
Mittwoch , 20 . Februar 1901 ,

Vormittags 10 Uhr ,
und ergeht

a Aufforderung an die Verschollenen
i Justina , Franziska und Anselm Seitz
^von Lichtenthal, sich spätestens im Auf -
: gebotstermin zu melden, widrigenfalls
^die Todeserklärung erfolgen würde, und
^ d . Aufforderung an Alle , welche
^Auskunft über Leben oder Tod der
l Verschollenen zu ertheilen vermögen ,
! spätestens im Aufgebotstermin dem
Gerichte Anzeige zu machen .

Baden , den 20 . Mat 1900 .
Großh . Amtsgericht I .
Der Gerichtsschreiber.

Lutz .
Konkurse

B 364 . Waldshut . Im Kon¬
kurs gegen Xaver KüPfer in Aisperg
findet demnächst Bertheilring statt. Der
Mafsebcstand beträgt 8518 .07 M ., die
bevorrechtigten Forderungen betragen
9 .29 M ., die nicht bevorrechtigten
25 895 M . Die Gläubiger werden auf
§ 140/41 der Konk .-Ord . aufmerksam
gemacht und haben unter 2 Wochen den
Nachweis zu liefern.

Waldshut , den 29 . Mai 1900 .
Der Konkursverwalter :

Th . Bornhauser .
B .378 . Nr . 14275 . Bruchsal .

Das Konkursverfahren über das Ver¬
mögen des Wirths und Mehlhändlers
Karl Riegger in Bruchsal ist nach
Abhaltung des Schlußtermins aufge¬
hoben worden.

Bruchsal, den 18 . Mai 1900 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Schütz .

Koukurie.
B .377 . Nr . 14256 . Bruchsal .

In dem Konkursverfahren über das
Vermögen der Firma Lazarus Marx
hier ist Termin zur Abnahme der
Schlußrechnung , zur Erhebung von
Einwendungen gegen das Schlußver -
zeichniß, zur Beschlußfassung über die
Festsetzung der Gebühren und Auslagen
der Mitglieder des Gläubigerausschusses
und die nicht verwerthbaren Ver¬
mögensstücke bestimmt auf

Freitag den 22 . Juni 1900 ,
Vormittags 10 Uhr

Bruchsal , den 26 . Mai 1900 .
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Schütz .
B .376 . Nr . 14274 . Bruchsal .

Das Konkursverfahren über das Ver¬
mögen der Firma Fr . Jahraus
und des Inhabers Friedrich Jahraus
hier ist nach Ablauf des Schlußter¬
mins aufgehoben worden .

Bruchsal , den 18 . Mai 1900
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Schütz .
B,343 . Nr . 14978 . Lörrach .

Beschluß .
Konkurs Jndiani , Degerfelden .

Gläubigerversammlung :
Samstag den 9 . Juni 1900 ,

Vormittags 9 Uhr .
Tagesordnung : Wahl zweier neuer

Ausschußmitglieder , ev. Entschließung
über Erwerbung des schuldnerischen An¬
wesens durch ein Gläubiaerkonsortium .

Gr . Amtsgericht :
gez . v . Freydorf .

Zur Beglaubtgung :
Gr . Gerichtsschreiber :

Appel -
Bekanntmachung.

B .365 . Achern . In dem Kon¬
kurse über das Vermögen des Kauf¬
manns Theodor Burkard von Achern
soll mit Genehmigung des Gerichts die
Schlußvertheilung erfolgen .

Dazu sind versügbar 6115 M . 10 Pf .
Zu berücksichtigen sind 71 M . 35 Pf .
bevorrechtigte und 29,143 M . 01 Pf .
nicht bevorrechtigte Forderungen .

Das Verzetchniß der zu berücksichti¬
genden Forderungen kann auf der Ge¬
richtsschreiberei des Großh . Amtsgerichts
hier eingesehen werden .

Achern, den 29 . Mai 1900 .
Der Konkursverwalter

Joh . Scheu .
Bekanntmachung.

B .395 . Lörrach . In dem Kon¬
kursverfahren gegen Kaufmann Ernst
Krieg in Lörrach wurde vom Kon¬
kursgericht die Vornahme der Schluß -
verthetlung genehmigt , was mit dem
Anfügen bekannt gegeben wird, daß
der Massebestand M . 3631 37 Pf . be¬
trägt , die bevorrechtigten Forderungen
M . 151 71 Pf ., die nicht bevorrechtigten
Forderungen M . 36,42192Pf . betragen .

Das Berzeichnih der zu berücksichtigen¬
den Forderungen liegt bei derGerichts -
schreiberet Großh . Amtsgerichts Lörrach
zur Einsicht auf .

Der Konkursverwalter
E . Engler .

Bekanntmachung.
B .396 . Lahr . In dem Konkurs

über das Vermögen des Kaufmanns
Emil Welsch zu Lahr soll die Schluß -
vertheilung erfolgen und find zur Be¬
friedigung der nichtbevorrechtigten For¬
derungen im Betrage von 7221 M .
30 Pf . verfügbar 1423 M . 18 Pf .

Lahr, den 30 . Mai 1900 .
Konkursverwalter .

Eggler .

Strafrechtspflege,
Bekanntmachung .

B .397 . Nr . 352/603 . Colmar .
Rekrut Hermann, Michael, Johann
Wack aus dem Landwehrbezirk Fret -
burg i/B ., geboren am 29 . April 1877
in Kretburg i/B ., evangelisch , von Be¬
ruf Kaufmann, ist durch kriegsgericht¬
liches Erkenntniß vom 19 . Mai 1900 ,
lediglich bestätigt am 23 . Mat 1900 ,im Abwesenheitsverfahren für fahnen¬
flüchtig erklärt und in eine Geldstrafe
von 500 Mark verurtheilt worden .

Colmar, den 30 . Mai 1900 .
Königliches Gericht der 39 . Division .

Ladung .
B .363 .2 . Nr . 9962 . Konstanz .

Eugen Birk , geb 24 . März 1877 zu
Neckarsulm , zuletzt wohnhaft in Kon¬
stanz ,

Richard Eichel er , geb am 2 . April
1877 zu Bodman, zuletzt daselbst
wohnhaft,

Remigius Koechle , geb . am 13 . Sep¬
tember 1877 zu Steißlingen , zuletzt
daselbst wohnhaft,

Milan Michael Wolf , geb . am 23 .
Februar 1877 zu Stockach , zuletzt
in Konstanz wohnhaft,

Blasius Vestner , geb . am 1 . April
zu Beuren (Bez .A . Engen ), zuletzt
wohnhaft in Gottmadtngen,

Wilhelm Bertsche , geb . am 13 . Juni
1877 zu Möhringen (Bez .A . Engen ),
zuletzt daselbst wohnhaft,

werden zur Hauptverhandlung über die
gegen sie erhobeneAnklage : als Wehr¬
pflichtige in der Absicht , sich dem Ein¬
ritt in den Dienst des stehenden Heeres
oder der Flotte zu entziehen, ohne Er-
laubniß das Bundesgebiet verlaßen
oder nach erreichtem militärpflichtigem
Alter sich außerhalb des Bundesgebietes
aufgehalten zu haben ,

Vergehen gegen 8 140 Ziff . 1
Str .G .B .

auf Dienstag , 10. Iuli l . I s .,
Vormittags fl , 10 Uhr ,vor die Strafkammer I des Großh .

Landgerichts Konstanz mit der War¬
nung gelaoen , daß im Falle ihres
unentschuldigtenAusbleibens zur Haupt¬
verhandlung werde geschritten und sie
ans Grund der in § 472 St .P .O . be-
zeichneten Erklärung werden verurtheilt
werden.

Konstanz , den 27 . Mat 1900 .
Der Großh. I . Staatsanwalt :

G a g e u r .
Ladung .

B '331 .2 . Nr . 31I96 . Heidelberg .
Der am 4 . Mai 1874 zu Gebrazhosen
geborene, zuletzt in Heidelberg wohn¬
haft gewesene, z . Zt . an unbekannten
Orten abwesende ledige Steinhauer
Ottmar Mayer wird beschuldigt, als
Ersatzreservist ausgewandert zu sein,
ohne von der bevorstehenden Aus¬
wanderung der Militärbehörde Anzeige
erstattet zu haben ,

Uebertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs.

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh. Amtsgerichts Hierselbst auf

Samstag den 14. Juli 1900,
Vormittags 9 Uhr ,vor das Großh. Schöffengericht Heidel¬

berg zur Hauptverhandlung geladen.Bei unentschuldigtemAusbleiben wird
derselbe auf Grund der nach § 472 der
Strafprozeßordnung von dem Beztrks -
kommando zu Heidelberg ausgestellten
Erklärungen verurtheilt werden.

Heidelberg, den 25 . Mai 1900 .
Fabian ,

Gertchtsschreiber Großh. Amtsgerichts .



Germania,
Lebens - Bersicherrmgs - Aetien - Gesellschaft zn Stettin.

LilanL am 31 . Vsvsmvsi ? 1899 .
ü . Aktiva .

1 . Wechsel der Actionäre .
2. Grundbesitz:

Geschäfts- und Wohnhaus : Netto-Miethsertrag : Werth :
a . in Stettin . ^ 26,980 .61 ^ 800,000
d . m Berlin . 148,624 .93 „ 2,654 ? 00
e. in Wien . „ 87,670 .81 „ 1,528,000
ä . in Straßburg i. E . 51,510,08 „ 1,767,000
« . in Cöln . 5,102 .76 „ 106,000
k. in Frankfurt a . M . . . . . „ 60,334 .76 „ 1,780,000

392,531 25

^ 380,223 .95
3 . Hypotheken . .
4 . Darlehne auf Werthpapiere .
5 . Werthpapiere (laut Verzeichniß im Jahresbericht ) :

s . Staatspapiere . 393,566 .50
d . Pfandbriefe . .
o. Communalpapiere .
<i . Sonstige Werlhpapiere . „_ —

6 . Darlehne auf Policen . . . . .
7 . Cautionsdarlehne an versicherte Beamte . . .
8 . Reichsbankmäßige Wechsel .
9 . Guthaben bei der Reichsbank . .

10 . Guthaben bei Rückversicherungs-Gesellschaften :
a . Prämienreserve für rückgedeckte Risiken . . 1,119,961 .91
b . Sonstige Forderungen . . „_ —

11 . Rückständige Zinsen .
12 . Außenstände bei Agenten .
13 . Gestundete Prämien für lausende Policen .
14. Baare Kasse . . - . . . .
15 . Inventar und Drucksachen (vollständig abgeschrieben ) . . . . .
16 . Sonstige Aktiva :

s . Forderung an rückständigen Prämien und Zinsen für erloschene ,

7,200,000 —

8,635,000

196,148,269 21

786,097 75
14,735,785 !19

166,225 !—

96,242 70

bedingungsgemäß in Kraft erhaltene Policen
Forderungen an Verschiedene . .

Stettin , den 29. März 1900.

359 849,92
46,291 .04

251 .558,73
1,037,565 .26

931,000 . -
287,599 .03

1,119,961 91
159,476 38

1,360,789
5,457,541

59. 282

406,140
236,330,813

96
30

8 . Passiva .
1 . Aktienkapital .
2 . Kapiialreserve .
3 . Specialreserven :

a . Conto für unvorhergesehene Ausgaben .ks
d . Kriegsreserve . - „
e. Reserve für die GrundstückederGesellschaft „
cl. Vorausgezahlte Zinsen . „_

4 . Schadenreserve .
5 . Prämienreserve :

a . für Kapitalversicherungcn a , d . Todesfall ^ 151,885,371 .06
b . sürKapitalversicherungcna . d . Erlebensfall „ 21,618,529 .54
o . für Begräbnißgeldversicherungen . . . , , 1,307,446 .51
6 . für Rentenversicherungen . . . . „ 19,617,552 .15

6. Prämienüberträge .
7 . Gewinnreserve der Versicherten aus früheren Jahren :

a . Dividendenfonds ^ . ^ 610 .656,98
d . „ 8 ' . „ 11,843,242 .44
o. Dividenden-Guthabcn . „ 30,170 .72
ä , „ 6 - . . . . . „ 144,915 .06

8 . Guthaben von Verschiedenen :

9,000,000 —
900,000 !—

21 September 1876 in Pforzheim
zuletzt daselbst .

57 . Georg Dörr , geb . am 4 . Februar
1875 iu Pforzheim , zuletzt daselbst

58 . Arthur Georg Abrecht , geh . am
5 , März 1877 in Pforzheim , zulem
daselbst , "

59 . Eugen Frey , geb . am 15 , IM
1877 in Pforzheim , zuletzt daselbst
Hermann Frey , geb . am 3 . De¬
zember 1878 in Pforzheim , zuletzt
daselbst,

°
Karl Wilh . Fricdr , Rothfuh
geb , am 22 , März 1877 in Pforz¬
heim , zuletzt i» Huchenfeld ,
Gustav Adolf Rothfuß , geb am
19 , Februar 1879 in Huchenfeld,
zuletzt ^daselbst,

dt , geb . am 24 . Juli

60 .

61 .

62 ,

a . Guthaben anderer Versicherungsanstalten
bezw . Dritter . -kL

d . Guthaben von Agenten . . . . . „
9 . Baarcautionen .

10. Sonstige Passiva :
a . NichtabgehobeneTividendenderActionäre
b . Pensionsfonds . „
c . Amortisationsfonds f . Cautionsdarlehne „
ä . Sicherheitsfonds für Cautionsdarlehne „

11 . Ueberschuß des Jahres 1899 .

171,752,13
703 .—

270 .—
1,387,828,37

46,223 .21
17,267 .52

2,507,723 02 /
584,673 98 ! gz Ernst Schm

1877 in Huchenfeld , zuletzt daseVbst
64 . Friedr . Wilh . Bürkle , geb , am

21 , August 1874 in Huchenfeld , zu¬
letzt daselbst,

65 . Jakob L e t s ch e , geb , am 6 . Januar
1874 in Huchenfeld , zuletzt dahier ,

66 . Friedr . Jäger , geb , am 31 , Ja¬
nuar 1877 in Stein , zuletzt daselbst,

67 . Johannes Rapp , geb . am 21,
September 1875 in Brötzingen , zu¬
letzt daselbst,

werden beschuldigt , daß sie als Wehr¬
pflichtige in der Absicht, sich dem Ein¬
tritte in den Dienst des stehenden
Heeres oder der Flotte zu entziehen ,

101,779/75 ohne Erlaubniß entweder das Bundes-
! gebiet verlassen haben , oder nach er¬
reichtem militärpflichtigen Alter sich
^ außerhalb des Bundesgebietes aufhalten.

Vergehen gegen K 140 Z 1
1,451,589 10 RStr .G .B

194,428,899
10,159,925

12,628,K85!20

172,455 !13

4,394,782 04

236,330,813

Dieselben werden
Samstag , den

auf :
14 . Juli IM ,

Stettin , den 12. April 1900.
J «l. Treffelt.

Der Verwaltungsrath.
H. F . Haler . R«d. Abel . C . Greffrath. H. Waechter.

C . A . Keddig . B . Karkutsch. Hans Haase.
Geprüft und richtig befunden

Die> Revisions - Csmmissil >n.
P . Hemptenmacher . M . Friedeberg.

Für die Actionäre .

DieDirection .
Wolff.

B .91

Rudolph Lehma««. R. Winckelsefser .
Für die stimmberechtigten Versicherten.

Vonvonrlis , MW Lebens - LersicherniO - Gesellschnst.
A . Lolivv . SilairL Lui » 18SS . 8 . Ps88iva .

!
1 . Wechsel der Actionäre . . 24,000,000 1 . Actien Capital . 30,000,000 —
2 . Grundbesitz: ! s 2 . Capital -Reserve-Conto . 3,000,000 —

a . Geschäftshaus in Berlin (Markgrafenstraße 46) 537 .00U — 3 . Specialreserven :
b . „ „ Bonn (Bahnhofstraße 4) 46,000 !— s . Reserve für event. Verluste und Bedürfnisse . 1,383,752 75
e . „ „ Breslau ( Schweidnitzerstadt- l d . Kriegsreserve . 469,000 —

graben 15 u. Salvatorplatz 8 ) 316,000 !— ! c . Beomten-Pensionsfonds . 169,619 45 2,022,372 20
ä . „ „ Cöln <Maria - Ablaßplatz 15 ) . 750,000 .— 4 . Schadenreserve . 69,067 65
o . Grundstück in Cöln ( Maria -Ablaßplatz 17 ) . 26,242 !54 1,679,242 54 5 . Prämien -Ueberträge . 3,523,808 88

3 . Hypotheken . 67,652,283 46 ! 6 . Prämienreserve :
4 . Darlehne auf Werthpapiere . 265,500 — >i a . Capitalversicherungen auf den Todesfall . . 58,770,201 11
5. Merthpapiere : l ! b „ „ « Lebensfall . . 2,887,467 46

a . Staatspapiere . 2,340,264 30 ! o Rentenversicherungen . 4,470,168 92
b . Communalpapiere . 3,360 - 2,343,624 30 . ä . Sterbecassen -Versicherungen . 15,091 54 66,142,929 03

6 . Darlehne auf Policen . 4,823 . 188 - ^ j 7. Gewinnreserve der Versicherten . 1,455,429 64
7 . Cautions -Darlehne an versicherte Beamte . . — - - ! 8 . Guthaben anderer Versicherungs- Anstalten bezw . !
8 . Reichsbankmäßige Wechsel . — - ' Dritter . . 34,133 18
9 . Guthaben bei Bankhäusern und bei der Reichsbank 990,137 67 9 . Baar -Cautionen . 96,800 —

10 . Guthaben bei anderen Versicherungsgesellschaften. 27,951 !24 10. Sonstige Passiva :
11 . Rückständige Zinsen : a . Guthaben von Agenten . 4 447 16

u . Darlehne auf Hypotheken und Unterpfänder . 505,563 26 b . Guthaben der Sparkasse . 2,389,387 03
d . Werthpapiere . 1,554 70 c . Nicht erhobene Dividenden der Actionäre aus
o. Guthaben an Stadtgemeinden . 59,729 16 566,847 12 früheren Jahren . 2,592 —

12. Ausstände bei Agenten . 319,101 84 cl. Guthaben der Kinder -Versorgungscassen . . 147,54V 45
13 . Gestundete Prämien . 1,831,779 17 e Zurückgestellte Zinsen . 2,085 94
14 . Baare Casse . 72,005 42 k. Unerledigte Unkosten . 2,241 — 2,548,299 58
15 . Inventar und Drucksachen . 11 . Ueberschuß . 2,084,247 34
16. Sonstige Activa : !

a . Guthaben an Stadtgemeinden . 5,800,000
d . Conto für rückständige Buchungen . . . . 605,426 74 6,405,426 74

A .978
110,977,08 ? 50 110,977,087 50

Strafrechtspflege . . 14 .
Ladung .

B .321 .1 . Nr . 8996. Pforzheim .
1 . Aloistus Eug . LetSle , geb. am 15.

25 . Juni 1877 in Landshausen , zu¬
letzt daselbst ,

2 . Friedrich Sadler , geb . am 23 . 16 .
Juni 1879 in Oeschelbronn , zuletzt
daselbst,

3 . Friedrich Schlögel , geb . am 6 . 17.
Oktober 1874 in Weiler , zuletzt
daselbst,

4 . Karl Ludwig Ziegler , geb . am 18.
2 . November 1874 in Kteselbronn ,
zuletzt daselbst,

5 . Wilh . Jak . Gegenheimer , geb . ! 19 .
am 2 . Juni 1874 in Ittersbach, !
zuletzt daselbst, ^

6 . Gottlieb Reinhardt , geb . am/20 .
11 . Dezember 1875 in Langenalb, !
zuletzt daselbst, ! 21 .

7 . Karl Scheck , geb. am 30 . August
1874 in Niesern , zuletzt daselbst.

8 . Gottfried Rühle , geb. am 27 . 22 .
März 1876 in Niefern , zuletzt da¬
selbst,

9 . Arthur Raible , geb . am 31 . Ja - 23 .
nuar 1876 in Hamberg , zuletzt da¬
hier ,

10 . Wilhelm Bauer , geb . am 6 . Ja - 24 .
nuar in Büchenbronn , zuletzt da¬
selbst,

11 . Otto Ztx , geb . am 5 . August 1877 25.
in Mülhausen , zuletzt daselbst,

12 . Karl Friedr . Braun , geb. am 26 .
10 . Februar 1875 in Eutingen , zu¬
letzt daselbst,

13 . Wilhelm Josef Debold , geb . am 27 .
22 Juni 1875 in Eutingen , zuletzt
daselbst, 28 .

Heinr . Ludw . Kunzmann , geb .
am 19 . Mai 1877 in Eutingen , zu¬
letzt daselbst,
Michael Schneider , geb . am
27 . Januar 1875 in Brötzingen ,
zuletzt daselbst,
Ernst Emil Zündel , geb . am
30 . Mat 1874 in Brötzingen , zuletzt
daselbst,
Christian Friedr . Böller , geb.
am 10 . Juli 1874 in Brötzingen ,
zuletzt daselbst,
Friedr . Wilh . Schucker , geb . am
14 . November 1874, in Brötzingen ,
zuletzt daselbst,
Heinrich Wilh . Rettig , geb . am
4 . Februar 1874 in Brötzingen ,
zuletzt daselbst,
Christian R a p p , geb . am 30 . Juni
1874 in Brötzingen , zuletzt daselbst ,
Karl Joh . Prost , geb . am 10 .
Dezember 1874 in Brötzingen , zu¬
letzt daselbst,
Emil Schaler , geb . am 25 . Fe¬
bruar 1875 in Brötzingen , zuletzt
daselbst,
Emil Ludw . Steiner , geb . am
10 . Mai 1876 in Brötzingen , zuletzt
daselbst,
Karl Edmund Lauer , geb . am
30 . Oktober 1875 in Brötzingen ,
zuletzt daselbst,
Albert L ei d i g , geb . am 1 . August
1875 in Brötzingen , zuletzt daselbst,
Heinr . Rud . Neh ring , geb . am
18 . November 1876 in Brötzingen ,
zuletzt daselbst,
Johann Winterstetn , geb . am
25 . November 1877, zuletzt daselbst,
Aug . Joh . Martin , geb . am

31 . März 1874 in Brötzingen , zu¬
letzt dahier ,

29 . Emil Martin , geb . am 24 . August
1878 in Dillweißenstein , zuletzt da¬
selbst,

30 . Franz Rupp , geb . am 23 . Oktober
1875 in Dillweißenstein , zuletzt da¬
selbst,

31 . Wilh . M etz g er , geb . am 27 . März
1874 in Dillweißenstein , zuletzt da¬
selbst,

32 . Friedr . Wilh . Grötzinger , geb.
am 6 . Dezember 1874 , in Dill¬
weißenstein , zuletzt daselbst,

33 . Heinr . Nann , geb . am 13 . Sep¬
tember 1875 in Dillweißenstein ,
zuletzt daselbst,

34 . Christ . Jul . Link , geb . am 3 . Mai
1879 in Pforzheim , zuletzt daselbst,

35 . Karl Fried . Wilh . Meyer , geb.
20 . Oktober 1876 in Pforzheim ,
zuletzt daselbst,

36 . Ludw . Karl Göttler , geb . am
7 . Juli 1876 in Pforzheim , zuletzt
daselbst ,

37 . Otto Böhler , geb . am 28 . Ok¬
tober 1874 in Pforzheim , zuletzt
daselbst ,

38 . Alfred Otto Alfons Grubert ,
geb . am 26 . Oktober l875 in Pforz
heim , zuletzt daselbst,

39 . Emil Heidenreich , geb . am
22 . November 1875 in Pforzheim ,
zuletzt daselbst ,

40 . Jul . Friedr . Kinder , geb . am
19 . Juli 1875 in Pforzheim , zuletzt
daselbst ,

41 . Wilh . Hock , geb . am 19 . Mai 1874
in Pforzheim , zuletzt daselbst,

42 . Simon Hahnrein , geb . am 6.

43

44 .

Mat 1874 in Pforzheim , zuletzt
daselbst,
Karl Theophil Er km ann , geb.
am 21 . Oktober 1874 in Pforzheim ,
zuletzt daselbst,
Friedr . Ferd . Kogel , geb . am
28 . März 1873 in Pforzheim , zu¬
letzt daselbst,

45 . Eugen Wiedmann , geb . am
5 . September 1874 in Pforzheim ,
zuletzt daselbst,

46 . Aug . Schick , geb . am 29 . Mai
1874 in Pforzheim , zuletzt daselbst,

47 . Eugen Gust . Broß , geb . am 20.
Juni 1874 in Pforzheim , zuletzt
daselbst,

48 . Hermann Albert Brau » , geb.
am 12 . April 1874 in Pforzheim ,
zuletzt dafelbst

49 . Wilh . Friedr . Schroth , geb . am
19 . Januar 1875 in Pforzheim ,
zuletzt daselbst,

50 . Oskar Schöninger , geb . am
23 . März 1874 in Pforzheim , zu¬
letzt daselbst,

51 . Oskar Emil Karl Wächter , geb .
am 8 . März 1878 in Pforzheim ,
zuletzt daselbst,

52 . Hermann Schraag , geb. am 17 .
Januar 1878 in Pforzheim , zuletzt
daselbst,

53 . Hermann Jonas Huber , geb . am
4 . Januar 1874 in Pforzheim , zu¬
letzt daselbst,

54 . Robert Heinr . Huber , geb . am
13 . Januar 1877 in Pforzheim zu¬
letzt daselbst,

55 . Eduard R o g 5 , geb . am 26 . Mai
1876 in Pforzheim , zuletzt daselbst,

56 . Karl Gottlieb Dautel , geb . am

Vormittags 9 Uhr ,
vor die II . Strafkammer des Großh.30 Landgerichts Karlsruhe zur Hauptver-
handlung geladen .

Bet unentschuldigtem Ausbleiben
werden dieselben auf Grund der nach
ß 472 der Str .Pr .O . von den Großh .
Bezirksämtern Eppingen , Pforzheim
und Bretten über die der Anklage zu
Grunde liegenden Thatsachen ausge¬
stellten Erklärungen verurtheilt werden .

Pforzheim , den 25 . Mat I960 .
Großh . Staatsanwalt :

Schlimm .
Bekanntmachung

B,339 . Nr . 61726/100 . Karlsruhe .
Durch kriegsgerichtliches Erkenntniß

vom 12 . Mai l . I . , bestätigt durch dm
kommandirenden General des 14 . Armee¬
korps , wurden die Rekruten

Otto Stühler und
Adalbert Wandelmaier

aus dem Landwehrbezirk Karlsruhe m
Ungehorsamsverfahren für fahnenflüchtig
erklärt und zu einer Geldbuße von je
M . 160 verurtheilt .

Karlsruhe , den 26 . Mai 1900 .
Kgl . Gericht der 28 . Division .

Verwaltungssache .
B368 . AdelSheim.

Bekanntmachung .
Zur Fortführung der Bermessungs-

werke und der Lagerbücher nachfolgend»
Gemarkungen ist im Einverftändniß mit
den Gemeinderäthen der betheiligtm
Gemeinden Tagfahrt , jeweils auf dem
Rathhause der betreffenden Gemeinde
an beraumt , für die Gemarkung :

Epplingen auf Dienstag den 5.
Juni , Vormittags flz9 Uhr .

Angelthiir« auf Donnerstag den
7 . Juni , Vormittags */,9 Uhr .

Wölchi«ge« auf Freitag den 8.
Juni , Vormittags 8 Uhr .

E«bigheim mit NeidelSbach E
Montag den 11 . Juni , Vormittags
8 Uhr . _

Berolzheim auf Freitag den w-
Juni , Vormittags fl,9 Uhr .

Die Grundetgenthümer werden hievon
mit dem Anfügen in Kenntniß geM
daß das Verzeichniß der seit der
letzten Fortführung eingetretenen , oem
Gemeinderath bekannt gewordenen
Veränderungen im Grundeigenthuw
während acht Tagen vor dem
führungstermin zur Einsicht der
thetligten auf dem Rathhaufe auflrego
etwaige Einwendungen gegen
in dem Verzeichnis vorgemerktw
Aenderungen in dem GrundeigentYM
und deren Beurkundung im Lagers
sind dem Fortführungsbcamten m
Tagfahrt vorzutragen . .

Die Grundeigenrhümer werden
zeitig aufgefordert , die seit der letzM
Fortführung in ihrem Grundeigenky ^
eingetretenen , aus dem Grundbuche
ersichtlichen Veränderungen dem 0^ .
führungsbeamten in der bezeichn
Tagfahrt anzumelden . Ueber die m

Form der Grundstücke eingetretenen
änderungen find die vorgeschriebe«^
Handrisse und Meßurkunden vor
Tagfahrt bei dem Gemeindcraty
in der . Tagfahrt bei dem F °rW
ungSbeamten abzugeben , widrigew ^
dieselben auf Kosten der Betheil 'g^
von Amtswegcn beschafft werden mu^

Auch werden in der Tagfahrt A
der Grundetgenthümer wegen 2-- —
bestimmung verloren gegangener ^
marken an ihren Grundstückenen M

genommen . » ^ ^ . iv»
Adelsheim , den 25 Mm 19 -

Großh . Bezirksgeometer .

Verantwortlicher R - dokrerr Julius K " tz .. . Karlsruhe . — Dru : -d Verlag der G . Bron ' sch Heiduck dr : ei U §-oi !s ' r k -
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